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Aktueller Elternbrief 

Liebe Kinderhausfamilien, 

es gibt weitere Lockerungen zum Thema Masken im Außenbereich: 

Ab morgen, den 16. Juni 2021, gilt für alle Kinder (also auch für 
Schulkinder) und Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung, dass im 

Außenbereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 
grundsätzlich keine Maske mehr getragen werden muss. Damit erhalten 

wir den Gleichklang zu den Schulen, in denen ebenfalls ab 16. Juni 2021 
im Außenbereich keine Maskenpflicht mehr besteht. Der Außenbereich 

umfasst beispielsweise Gärten der Kindertageseinrichtungen, Parks oder 
(bei Mitbenutzung durch die Horte) die Pausenhöfe der Schulen. Kann der 

Mindestabstand von 1,5 Metern durch die Beschäftigten nicht zuverlässig 
eingehalten werden (z.B. Tragen von Kleinkindern), so müssen die 

Beschäftigten in dieser Situation auch künftig eine Maske tragen, soweit 
und solange der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird.  

(Auszug aus dem 427. Newsletter aus dem Staatsministerium) 

  

Dies bedeutet für unser Haus: 

 Die Maskenpflicht für Eltern besteht weiterhin ab Gartentor. 

 Bei der Bring- und Abholsituation mit Eltern besteht auch für das 
Personal weiterhin Maskenpflicht. 

 Kann der Abstand vom Personal zu den Kindern nicht eingehalten 
werden, trägt das Personal weiterhin auch im Garten mindestens 

eine medizinische Maske. 
 Im Gebäude hat das Personal weiterhin Maskenpflicht. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Tanja Holzer  

  

  

  

 
 


